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Mehr Schulungs- und Beschéiftigungsplatze

fiir Taubblinde

Ab Frihjahr 1975 stehen in Zirich fiir den Raum Ostschweiz und angrenzende Gebiete rund 16 Son-
derschulplédtze (bisher acht) zur Verfligung. Gleichzeitig wird versuchsweise ein Beschéftigungsheim fiir
Taubblinde geschaffen, das rund sechs dem Schulalter entwachsenen Jugendlichen eine sinnvolle Lebens-
gestaltung ermdglichen soll. Juristische Trédgerin der dringlichen Erweiterung und Griindung ist die am
14. August 1973 errichtete Stiftung fiir Taubblinde, die die Aufgaben des Vereins zur Férderung taub-
blinder Kinder und damit auch das am 1. Juli 1970 erdffnete Kinder- beziehungsweise Sonderschulheim
«Tanne» flir taubblinde Kinder an der Stdstrasse 10, 8008 Ziirich, weiterfithrt. Das Sonderschulheim
«Tanne» wird von der Siidstrasse an die Freiestrasse 27, 8032 Ziirich, verlegt und damit auch der Sitz der
Stiftung. Das Beschaftigungsheim der Stiftung fiir Taubblinde wird in den bisherigen Rdumen des Son-
derschulheimes an der Stidstrasse 10 den Versuchsbetrieb aufnehmen.

Auch nach der Vollbelegung der in
Aussicht stehenden Schulungs- und
Beschiftigungsheimpldtze wird vor-
aussichtlich der Bedarf langfristig
nicht befriedigt sein. Die Kommis-
sion fiir das Taubblindenwesen hat
im Verlauf des Jahres 1974 in der
deutschsprachigen Schweiz 18 taub-
blinde Kinder neu erfasst. In den
zwei Schulen (Freiburg und Ziirich)
wurden zu diesem Zeitpunkt 17
Kinder unterrichtet und 15 standen
auf den Wartelisten. Nach dieser
Erhebung leben in der deutschspra-
chigen Schweiz 50 taubblinde
Kinder.

Wer ist taubblind und warum?

Taubblind bezeichnet man nicht
allein den Zustand von Menschen,
die sich mit vollstdndigem Ho6r- und
Sehverlust abfinden miissen. Unter
den acht Kindern, die gegenwirtig
im Sonderschulheim «Tanne» gefor-
dert werden, findet sich allein eines,
das mit Sicherheit wvollstdndig auf
beide Sinne verzichten muss. Mit
taubblind ist auch der Zustand jener
umschrieben, die zugleich Hor- und
Sehreste aufweisen. Kindern mit
solech doppelter Sinnesbehinderung
ist es unmoglich, dem Unterricht an
einer Blinden- oder Taubstummen-
schule zu folgen.

Das Ausmass der Sinnesbehinderung
taubblinder Kinder ist unterschied-
lich und von Fall zu Fall im Hor-
oder Sehbereich ausgepragter. Dass
die seelische und geistige Entwick-

lung solcher Kinder, die zudem
ofters noch  bewegungsbehindert
sind, verstdrkt gefordert werden

muss, ergibt sich allein schon aus
der Kontaktarmut, die ihnen ihre
Gebrechen zumindest vor der Ein-
schulung aufzwingen.

In Erkrankungen vor, wihrend oder
nach der Geburt liegen meistens die
Ursachen dieses Doppelgebrechens.

Zusitzliche Behinderungen, wie
zentrale Wahrnehmungs-, Ess-,
Schlaf- und Bewegungsstorungen,

Herzfehler und andere mehr, sind
héufig.
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Was wir wollen

Der Mensch ist nicht zum Alleinsein
geschaffen. In wvollstindiger Isola-
tion kann sich ein Kind nicht ent-
wickeln, der Erwachsene verkim-
mert, Vorrangiges Ziel der Erzie-
hung und Schulung taubblinder
Kinder ist daher die Entwicklung
der Ausdrucks- und Empfangsmdg-
lichkeiten trotz geschadigter Sinne.
Vertrauen, Beziehung zum Mitmen-
schen, zum Erwachsenen, ja die
Lebensbejahung iiberhaupt, kann
allein im Austausch und Wechsel-
spiel von Mensch zu Mensch
gedeihen. Die Entfaltung des
Gemilits, der Geflihle zur Umwelt ist
Voraussetzung fiir die eigentliche
Sprachanbahnung. Die Gemiits- und
Gefiihlswelt der Kinder muss tiber
ihr ganzes Wachsen hinweg ausge-
priagter und gezielter gefordert wer-

den als bei Kindern, die ohne
mehrfache Sinnesschidigung zur
Personlichkeit heranwachsen diir-

fen. Hand in Hand mit der Person-
lichkeitsbildung werden die taub-
blinden Kinder in ihrer Selbstidndig-
keit bei den taglichen Verrichtungen
gefordert.

Ein von der Hilfe der Mitmenschen
vollstdndig  unabhéngiges Leben
werden sie nie durchkosten diirfen.
Dies ist der Anlass zum Versuch mit
dem = Beschiftigungsheim der Stif-
tung fiir Taubblinde, Der Grund
liegt aber im Anrecht dieser doppel-
behinderten Menschen, auch nach
der Schulzeit ein lebenswertes, ihren
Entfaltungsmoglichkeiten angepass-
tes Dasein gestalten zu diirfen.

Die Angst vor den Unbekannten

Anfangs 1975 wirkten im Sonder-
schulheim «Tanne» rund 16 voll-
und halbamtliche Fachkrifte. Im
Schnitt  beansprucht ein Kind
anderthalb vollbeschaftigte Perso-
nen. Erziehungs- und Schulunter-
richt kann nicht in Gruppen,
sondern nur mit jedem Kind einzeln
erfolgen. Die Grenzen zwischen dem
eigentlichen Schulunterricht und der
Erziehung im héuslichen Bereich

sind fliessend. Die Stiftung fur
Taubblinde ermoglicht ihren Mitar-
beitern den Besuch berufsbegleiten-
der Kurse im Bereich der Blinden-,
Taubstummen- und Taubblindenpéd-
agogik. Vielfach schrecken aber
Fachkrafte, wie Erzieher, Lehrer
oder Sozialarbeiter, mangels Wissen
um die Moglichkeiten der Forderung
taubblinder Kinder vor dem fiir sie
nicht vorstellbaren Aufgabenkreis
zurtiick,

Es trifft zu, das Erziehen und das
Mitleben mit Taubblinden bringt
ausgepragte Schwierigkeiten  mit
sich. Diese sind aber fiir eine gute
Erzieherin, Lehrerin oder Kinder-
gartnerin nicht untiberwindlich. Die
vielschichtige Unterstiitzung, die die
Spezialisten aus dem medizinischen,
psychiatrischen, psychologischen
und therapeutischen Bereichen der
Erzieher- und der Lehrergruppe
sichern, ldsst das Arbeiten in einem
Team mit dem Durchschnittsalter
von 30 Jahren zu einer Quelle der
Freude und Befriedigung werden.
Zudem soll die gezielte Koordina-
tionsarbeit der Heimleitung das
wirkungsvolle Zusammenspiel aller
Teilbereiche fordern.

Aussergewohnliche
finanzielle Aufwendungen

Ein Sonderschulheim fiir taubblinde
Kinder erfordert fiir den Laien
nahezu unverstidndlich hohe Auf-
wendungen, die insbesondere in den
Personalkosten gewichtig sind. Auf
Bundesebene ist es die Invaliden-
versicherung, die die Betriebs- und
die Kindereinzelkosten mittragen
hilft. Der eidgendssische Foderalis-
mus, besser seine Anwendung, wenn
es um das Mittragen von Kosten
geht, wirkt sich dagegen weniger er-
freulich in bezug auf die Gewdhrung
von Betriebsbeitrigen der Kantone
aus. Bisher konnten sich noch nicht
alle Stdnde zur Ausrichtung von Be-
triebsbeitrigen entschliessen. TIhre
Zahlungsabstinenz  begriinden sie
mit dem Fehlen entsprechender
kantonaler Gesetzesgrundlagen.



Zudem wiirde auch die liickenlose
Beitragsbereitschaft aller die not-
wendigen laufenden Aufwendungen
nicht decken. Die Stiftung flir Taub-
blinde war und ist auch weiterhin
auf Spender angewiesen. Sie machen
die Erweiterung des Sonderschul-

heims und den Versuchsbetrieb mit
dem Beschiftigungsheim finanziell
tiberhaupt erst moglich. Das
Anrecht der Taubblinden auf ein
lebenswertes Leben lidsst die rasche
Expansion des Sonderschulheims
«Tanne» und den Versuch mit dem

Beschaftigungsheim der Stiftung fir
Taubblinde zur Selbstverstdndlich-
keit werden.

Franz Wagner/Daniel Giger

Beachten Sie bitte auch den Stellen-
anzeiger.

Fragen zur Ausbildung und Beschiftigung
von Geistigbehinderten

(Aus dem Jahresbericht 1973 der Stiftung Arbeitszentrum fir

Die Statistik zeigt zwei Tendenzen,
die schon seit einigen Jahren sich
abzeichneten, mit grosserer Deut-
lichkeit. Es ist auf der einen Seite
das stidndige Anwachsen der Zahl
von Behinderten in Dauerwerkstét-
ten und Dauerwohnheim, auf der
andern Seite ein Riickgang in der
Nachifrage nach Ausbildungspléatzen
fiir Geistigbehinderte.

Die Dauerinsassen machten Ende
1973 ziemlich genau 50 Prozent der
Wohnheimpensiondre aus, wiahrend
es 1969 erst 37 Prozent waren.

49 Behinderte wurden nach der An-
lehre an Arbeitspldtze in der freien
Wirtschaft vermittelt, und 25 traten
in die Dauerwerkstéatte tliber.

Der Riickgang der Bewerbungen um
die Ausbildungsplitze fiir Geistigbe-
hinderte riihrt sicher zum Teil da-
von her, dass nach und nach in je-
dem Kanton Eingliederungsstédtten
eroffnet werden, welche meist An-
lehren fiir Industrie-Hilfsarbeiten
durchfiihren, so wie wir das vor
zwoOlf Jahren erstmals begonnen ha-
ben. Es scheint aber auch Vorurteile
und Abneigungen gegentliber unserer
Anlehre fir industrielle Arbeit bei
Eltern und Sonderschulen zu geben.
Daran sind wir teilweise selber
schuld, weil wir es bisher unterlas-
sen haben, gutes Informationsmate-
rial speziell fiir die Eltern und Son-
derschulen zu schaffen. Leider wir-
ken auch die Besichtigungen nicht
nur positiv, weil man die Behinder-
ten meist nur an ihrer Werkstattar-
beit sieht. Dass es daneben Schul-
stunden, Turnen und Baden, Erleb-
nistibungen und verschiedenartige
Moglichkeiten in der Betreuung gibt,
kann nicht gezeigt werden. Es ist
auch nicht ohne weiteres ersichtlich,
dass viele Geistigbehinderte gerade
bei der einfachen, in unseren Augen
monotonen Serienarbeit zum ersten
Mal erleben, dass sie wie andere ar-
beiten konnen, dass ihre Arbeit ge-
braucht wird. Dass bei diesen Arbei-
ten leichter als bei anderen die
Sorgfalt, die Ausdauer, die Zuver-
lassigkeit, die Gruppenfihigkeit und

Behinderte, Strengelbach)

andere wichtige Eigenschaften getlibt
und erworben werden konnen, wird
ebenfalls leicht libersehen.

Es herrscht ganz allgemein in der
ganzen Frage «Uebertritt aus der
Sonderschule in eine Eingliede-
rungs- oder Dauerwerkstéitte» eine
ziemliche TUnsicherheit. Wer selber
erlebt hat, wie hart der schroffe
Uebertritt nach der Schule ins Er-
werbsleben oder auch in eine Lehre
ist, kann sich ein wenig vorstellen,
was dieser Schritt fiir einen Geistig-
behinderten bedeutet. Wir halten es
daher fiir falsch, wenn diese direkt
aus der Sonderschule an einen Ar-
beitsplatz in der freien Wirtschaft
vermittelt werden. Gerade die lei-
stungsfdhigeren unter den Sonder-
schiilern wilirden von einer Anlehre
in der Eingliederungsstiatte ganz
erheblich profitieren. Dabei spielt es
fiir den Behinderten gar keine so
grosse Rolle, ob er nachher in der
gleichen oder in einer anderen
Branche Arbeit findet. Entscheidend
ist vielmehr seine GewGhnung an
die Arbeitswelt, an den langen Ar-
beitstag, auch dass er Sicherheit ge-
wonnen und ein wenig Hérte erlangt
hat. Die Eingliederungsstédtte hat zu-

sdatzlich die Moglichkeit, auszupro-
bieren, bei welcher Art von Arbeit
der Betreffende seine besten Fahig-
keiten zeigt. Sie hilft nachher beim
Suchen eines geeigneten Arbeits-
platzes mit und bleibt auch spéter
mit dem Behinderten in Verbindung.
Durch all das wird die Startsituation
flir ihn ganz wesentlich verbessert.
Sicher kann die Werkstufe der Son-
derschule eine wichtige Vorarbeit
leisten, aber sie kann die Anlehre in
der Eingliederungsstitte nicht erset-
zen.

Zusétzliche Unsicherheit ist im Zu-
sammenhang mit der Herabsetzung
des Rentenalters bei Geburtsbehin-
derten auf 18 Jahre durch die vom
Bundesamt erlassenen Weisungen in
bezug auf die Schwerbehinderten
entstanden.

Finanzielle Aspekte

Durch die letzte Revision des IV-
Gesetzes wurde die Leistung der IV
an Beschiftigungstiatten moglich.
Wir fiihren Beschéaftigungsgruppen
in Strengelbach und Lenzburg. Sie
haben sich als wirkliche Hilfe und

N 3 AT

Auch das Geldkennenlernen will getibt sein.

49



	Mehr Schulungs- und Beschäftigungsplätze für Taubblinde

